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Die Klage wird abgewiesen.

Kosten sind nicht zu erstatten.

Tatbestand

StreitgegenstÃ¤ndlich ist der Bescheid vom 30.11.2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 23.3.2016. Die Beteiligten streiten um die
Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen Erwerbsminderung.

Der Antrag auf Erwerbsminderungsrente war bereits Gegenstand eines Verfahrens
vor dem Sozialgericht Kassel S 7/8 RJ 332/01. Die 7. Kammer des Sozialgerichts
hatte mit Urteil vom 28.2.2006 die Klage abgewiesen.

Am 18.11.2015 hat der KlÃ¤ger erneut einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente
gestellt.
Der 1957 geborene KlÃ¤ger wurde in der Zeit von 1975-1979 zum OrthopÃ¤die-
Schumacher ausgebildet. Bis zum Jahr 1979 Ã¼bte er diesen Beruf aus und war
sodann 1980-1982 mit Unterbrechungen fÃ¼r einen Schuh-und SchlÃ¼sseldienst
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tÃ¤tig. Auf seinen Antrag vom 15.1.1984 gewÃ¤hrte die Beklagte dem KlÃ¤ger mit
Bescheid vom 29.9.1984 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit wegen depressiver
VerstimmungszustÃ¤nde, einem episodischen Alkoholabusus und Zustand nach
KinderlÃ¤hmung. Hierbei nahm die Beklagte einen Leistungsfall bei dem KlÃ¤ger
vom 15.1.1984 an und stÃ¼tzte sich auf ein SachverstÃ¤ndigen-Gutachten des Dr.
D. vom 20.6.1984 und ein SachverstÃ¤ndigen-Gutachten des Ã¤rztlichen Dienstes
der Beklagten durch Dr. E. vom 9.7.1984. Die im Jahr 1991 eingeholten Gutachten
der FachÃ¤rzte fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. F. vom 20.6.1991 und fÃ¼r
OrthopÃ¤die des D. G. vom 15.8.1991 bescheinigten dem KlÃ¤ger wieder ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen, auch als OrthopÃ¤die-Schumacher (wegen der
weiteren Einzelheiten vergleiche Bl. 429 der beigezogenen Akte der 7. Kammer des
SG Kassel).

Die Beklagte entzog dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom 13.12.1991 die Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit ab dem Januar 1992. Im anschlieÃ�enden
Widerspruchsverfahren machte der KlÃ¤ger geltend, dass weiterhin ein
Alkoholabusus vorliege und eine Besserung des Gesundheitszustandes nicht
eingetreten sei.

Einen erneuten Antrag auf GewÃ¤hrung von ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente vom
4.11.1997 lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 18.11.1997 ab, wobei sie die
medizinischen Voraussetzungen nicht mehr prÃ¼fte, sondern lediglich feststellte,
dass bei dem KlÃ¤ger die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen vor
Antragstellung nicht erfÃ¼llt seien.

Mit Bescheid vom 28. 4.2000 lehnte die Beklagte einen erneuten Antrag vom
20.9.1999 ab. Der KlÃ¤ger gab an, dass er sich seit dem Jahre 1992 fÃ¼r
erwerbsgemindert halte. Die Beklagte argumentierte, dass die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorlÃ¤gen, denn der KlÃ¤ger weise
in seinem Versicherungsverlauf im Zeitraum vom 20.9.1994 bis zum 19.9.1999
lediglich 10 Kalendermonate mit PflichtbeitrÃ¤gen auf. Die Beklagte ging bei dieser
Sachverhaltsdarstellung von dem Eintritt eine ErwerbsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers am
20.9.1999 aus.

Den Widerspruch vom 23. 5.2000 wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom
29.1.2001 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Hiergegen erhob der KlÃ¤ger unter dem
28.2.2001 Klage zum Sozialgericht Kassel (dort unter dem Az. S 7/8 RJ 332/01).Â 
Das Gericht hat zunÃ¤chst ein Gutachten bei dem Facharzt fÃ¼r Neurologie,
Professor Dr. H. eingeholt, der sein Gutachten am 12.2.2003 erstattet hat. Der
SachverstÃ¤ndige diagnostizierte bei dem KlÃ¤ger ein Post-Polio-Syndrom, ein
depressives Syndrom mit Zustand nach mehrfachen Suizidversuchen, eine schwere
Konversionsneurose, ein chronisches Schlaf-Apnoe-Syndrom und Adipositas. Das im
rentenrechtlichen Sinne aufgehobene LeistungsvermÃ¶gen bestÃ¼nde seit
September 1999. Es scheine zwar bereits Jahre zuvor eine Leistungsminderung
vorgelegen zu haben, wobei der KlÃ¤ger bis 1999 die Pflege der schwerkranken
Ehefrau noch mÃ¶glich gewesen sei (vergleiche Bl. 432 ff. der Akte der 7. Kammer
des SG Kassel). Weil der KlÃ¤ger EinwÃ¤nde gegen das Gutachten einbrachte,
ersuchte das Gericht den SachverstÃ¤ndigen um eine ergÃ¤nzende Stellungnahme.
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Unter Auswertung der vorhandenen medizinischen SachverstÃ¤ndigen-Gutachten
und Arztbriefen (vergleiche Bl. 433 der Akte der 7. Kammer des SG Kassel) gelangte
der SachverstÃ¤ndige am 9.7.2003 zu der Feststellung, dass sich aus den
Unterlagen keine Hinweise dazu ergÃ¤ben, dass bei den Begutachtungen der Jahre
1991 und 1992 die zur Rentenentziehung gefÃ¼hrt hÃ¤tten, von einer falschen
medizinischen Sachlage ausgegangen worden sei. Neben der Pflege der Ehefrau
wÃ¼rden auch keine Hinweise auf einen jahrelangen Alkoholabusus des KlÃ¤gers
bestehen.

Das Gericht holte ein weiteres SachverstÃ¤ndigengutachten, durch den Facharzt
fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie, Professor Dr. J. ein, das der SachverstÃ¤ndige am
17.11.2004 erstattete.

Der SachverstÃ¤ndige gelangte zu der Auffassung, dass die seelische Erkrankung
des KlÃ¤gers im Jahre 1984 zur BewÃ¤hrung der ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente
gefÃ¼hrt habe. Wegen einer psychischen Stabilisierung des KlÃ¤gers im Jahre 1991
sei die Rente entzogen worden, da der KlÃ¤ger Ende der Achtzigerjahre seinen
Alkoholkonsum in den Griff bekommen habe. Erst im August 1999 habe sich der
KlÃ¤ger dann erstmalig in der UniversitÃ¤tsklinik GÃ¶ttingen zur stationÃ¤ren
Behandlung vorgestellt, danach sei es zu einer weiteren Verschlechterung wegen
des aufgetretenen Post-Polio-Syndroms gekommen. Zwischen den Jahren 1991 und
1999 lieÃ�en die zugÃ¤nglichen Unterlagen keinen sicheren RÃ¼ckschluss auf die
kÃ¶rperliche und psychische Verfassung des KlÃ¤gers zu. Es seien nur indirekte
Zeichen auswertbar. Nach eigenen Angaben des KlÃ¤gers habe dieser noch bis
1997 eine TÃ¤tigkeit ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Die starke Verschlechterung der
allgemeinen Kraft habe bei dem KlÃ¤ger insbesondere aufgrund seiner eigenen
Angaben etwa ein halbes Jahr vor der ersten neurologischen stationÃ¤ren
Untersuchung im UniversitÃ¤t-Klinikum GÃ¶ttingen im August 1999, somit
rechnerisch im Januar 1989, vorgelegen. Zu dem gleichen Ergebnis kam der
SachverstÃ¤ndige in einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 4.11.2005 (vergleiche
Bl. 434 ff. der Akte der 7. Kammer des SG Kassel).

In seinem Urteil hat die 7. Kammer des Sozialgerichts Kassel festgestellt, dass der
KlÃ¤ger weder einen Anspruch gegen die Beklagte auf ZurÃ¼cknahme des
Bescheids vom 13.12.1991 in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom
1.7.1992 hat noch einen Anspruch auf GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit auf seinen Antrag vom 20.9.1999 (Bl. 439): â��Nach alledem
steht nach Auswertung der vorhandenen SachverstÃ¤ndigengutachten und
ergÃ¤nzenden Stellungnahmen einerseits und andererseits unter WÃ¼rdigung der
vorhandenen Arztberichte seit dem Jahre 1988-1995 auch zur Ã�berzeugung der
Kammer fest, dass der KlÃ¤ger nicht beweisen kann, dass ihm die im Jahre 1984
zuerkannte Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit im Jahre 1991 durch den Bescheid
der Beklagten vom 13.12.1991 zu Unrecht wieder entzogen worden ist.â��
(Vergleiche Bl. 447 der Akte der 7. Kammer des SG Kassel).Â 

Nach ausfÃ¼hrlicher Auseinandersetzung Â mit den beiden
SachverstÃ¤ndigengutachten sowie den vorliegenden Befunden lag die
rentenmaÃ�gebliche Erwerbsminderung zur Ã�berzeugung der 7. Kammer des
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Sozialgerichts Kassel erst ab 1999 vor. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht mehr erfÃ¼llt, so dass das Gericht
auch die Klage hinsichtlich des Hilfsantrags abgewiesen hat. Die 7. Kammer
fÃ¼hrte hierzu aus: â��Demnach muss ein rentenrechtlich vermindertes
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers bereits spÃ¤testens Anfang des Jahres 1994
vorgelegen haben, was zur Ã�berzeugung der Kammer nicht der Fall ist. Denn es
lÃ¤sst sich aus den vorhandenen Arztberichten lediglich ableiten, dass der KlÃ¤ger
im Jahre 1999 gesichert an einem Post-Polio-Syndrom erheblichen AusmaÃ�es
erkrankteâ�� (vergleiche Bl. 451 der Akte der 7. Kammer des SG Kassel).

Die Berufung gegen das Urteil hat der KlÃ¤ger mit Schriftsatz vom 30.5.2006
zurÃ¼ckgenommen.Â 

Den erneuten Antrag des KlÃ¤gers vom 18.11.2015 lehnte die Beklagte mit
Bescheid vom 30.11.2015 mit der BegrÃ¼ndung ab, dass zwar eine
ErwerbsunfÃ¤higkeit seit dem 20.9.1999 bestehen wÃ¼rde, die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r diese Rente aber nicht erfÃ¼llt
wÃ¼rden. Im Zeitraum vom 20.9.1994 bis zum 19.9.1999 weise das
Versicherungskonto bei einer Mindestzahl von 36 Monaten PflichtbeitrÃ¤gen
lediglich 10 Monate PflichtbeitrÃ¤ge aus.

Hiergegen legte der KlÃ¤ger einen Widerspruch ein unter dem 25.12.2015, den er
nicht begrÃ¼ndet hat.

In der BegrÃ¼ndung der am 21. 4. 2016 beim Sozialgericht Kassel erhobenen Klage
trÃ¤gt der KlÃ¤ger vor, dass die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r
eine Rente wegen Erwerbsminderung vorliegen wÃ¼rden, da die Erwerbsminderung
bereits vor dem 30.5.1994 eingetreten sei. Die medizinischen Voraussetzungen
fÃ¼r eine Rente wegen Erwerbsminderung lÃ¤gen nicht erst seit dem 20.9.1999
vor, sondern bereits weit im Vorhinein. Es sei davon auszugehen, dass das Urteil
des Sozialgerichts Kassel aus dem Jahr 2006 (S7/8RJ 332/01) auf unrichtigen
Tatsachen beruhe, da seitens des Gerichts nur die Versicherungszeiten des
KlÃ¤gers unter dessen jetzigem Nachnamen â��A.â�� und nicht auch unter seinem
damaligen Nachnamen â��X.â�� angefordert worden seien. Vom 1.2.1984 bis zum
31.1.1992 habe der KlÃ¤ger unter seinem damaligen Nachnamen â�� X. â�� eine
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente bezogen. Mit Bescheid vom 29. 9. 1984 sei dem KlÃ¤ger
eine Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit anerkannt wurden. Der zugrunde liegende
Leistungsfall sei der 15.1.1984. Der KlÃ¤ger verweist auf ein Gutachten durch Dr. K.
vom 14.2.2009. Dieses fÃ¼hre aus, dass bei dem KlÃ¤ger schwerste Erkrankungen
bereits vor 1994 vorgelegen hÃ¤tten. Entgegen des Widerspruchsbescheids aus
dem Jahr 1992 sei bei dem KlÃ¤ger keine wesentliche Ã�nderung hinsichtlich des
LeistungsvermÃ¶gens eingetreten.

Die Beklagte hat hiergegen erwidert, dass das Post-Polio-Syndrom ausweislich des
Urteils des Sozialgerichts Kassel vom 28. 2. 2006 erst im Jahr 1999 diagnostiziert
worden sei. Die medizinischen Leiden, die im Jahr 1984 zur GewÃ¤hrung der
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente gefÃ¼hrt hÃ¤tten, hÃ¤tten auf psychiatrischem
Fachgebiet bestanden. Der Nachweis, dass in der Zeit von 1992 bis 1999 eine
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rentengleiche Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit vorgelegen habe, sei weiterhin
nicht erbracht (vergleiche zum Vortrag im einzelnen Bl. 128 der Gerichtsakte). Die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen
Erwerbsminderung wÃ¤ren letztmals bei einem Eintritt des Leistungsfalls am
31.5.1994 erfÃ¼llt gewesen.Â 

Der KlÃ¤ger hat im Laufe des nunmehr anhÃ¤ngigen Verfahrens weitere Gutachten
vorgelegt, die einen Rechtsstreit vor der 12. Kammer des Sozialgerichts Kassel zu
der Frage des Anspruchs auf eine stationÃ¤re RehabilitationsmaÃ�nahme betrafen
(vergleiche Bl. 27 ff. sowie Bl. 330 ff. und 357 ff. der Gerichtsakte).Â 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung aktueller Befundberichte, die aber
im Wesentlichen ZeitrÃ¤ume etwa ab dem Jahr 2012 betreffen und insoweit fÃ¼r
die vorliegende Streitfrage weitgehend nicht verwertbar sind.Â 
Â 
In einem Arztbrief der Klinik Hoher MeiÃ�ner vom 28.7.2016 (Bl. 97 Gerichtsakte)
heiÃ�t es: â��Die beste motorische FÃ¤higkeit habe er (Anmerkung: der KlÃ¤ger)
im Alter von 18 24 Jahren gehabt. Seit dem Jahre 1992 habe er an Kraft an Armen
und Beinen verloren, es sei eine rasche ErmÃ¼dbarkeit aufgetretenâ��.

Ein Arztbrief der Klinik Hoher MeiÃ�ner vom 13.2.2014 (Bl. 113 Gerichtsakte) lautet
auszugsweise wie folgt: â��1992 kam es zu einer Zunahme der MuskelschwÃ¤che
an den oberen und unteren ExtremitÃ¤ten, rasche ErmÃ¼dbarkeit, reduzierte
Ausdauer und Belastbarkeit sowie zu einer Dyspnoe. 1999 war der Patient in der
neurologischen Klinik des Uniklinikums GÃ¶ttingen vorstellig geworden. Dabei
wurde ein Post Poliosyndrom diagnostiziert. Seit 2000 ist der Patient auf den
Rollstuhl angewiesen. Bei zunehmender respiratorischer Insuffizienz wurde 2001
eine nicht invasive Beatmung eingeleitet.â��

Der KlÃ¤ger hat mit Schriftsatz vom 13.1.2017 auÃ�erdem Befunde der Auguste-
Victoria-Klinik in Bad Oeynhausen aus den Jahren 1964 und 1965 vorgelegt (Bl. 468
ff. Gerichtsakte sowie weitere Befundberichte aus den Jahren 1973 (Bl. 475 ff. der
Gerichtsakte.Â 

In einem Ã¤rztlichen Entlassungsbericht Â aus dem Jahr 1982 (Bl. 478 der
Gerichtsakte) heiÃ�t es: â��wir entlieÃ�en Herrn X. am 2. 20.6.1982 zunÃ¤chst als
arbeitsunfÃ¤hig. Wie er uns mitteilte, ist fÃ¼r ihn eine BeschÃ¤ftigung als
OrthopÃ¤die-Schumacher vorgesehen. OrthopÃ¤discherseits ist dem nicht
entgegenzuhalten. Zur allgemeinen Stabilisierung und Intensivierung der
Behandlungsergebnisse haben wir den Aufenthalt um 14 Tage verlÃ¤ngertâ��.

In einem orthopÃ¤dischen Befundbericht vom 11.11.1986 wird die Vorstellung
wegen seit Jahren bestehenden WirbelsÃ¤ulenbeschwerden beschrieben. Die
Therapieempfehlungen lauteten: Chirotherapie, Infiltration, HeiÃ�luft und
Lockerungsmassagen (Bl. 481 der Gerichtsakte).

Ausweislich eines Befundberichts des Klinikum Marburg erfolgte vom 6.4.1987 bis
11.4.1987 ein stationÃ¤rer Aufenthalt wegen Nierensteinen (Bl. 481 RÃ¼ckseite der
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Gerichtsakte).

Ausweislich eines Befundberichts des Klinikums Marburg vom 5.8.1987 erfolgte die
Vorstellung wegen Schmerzen in beiden HÃ¼ften, ohne Ausstrahlung in die Beine.
Die Beweglichkeit der linken HÃ¼fte wurde als endgradig schmerzhaft beschrieben,
die rechte HÃ¼fte als frei beweglich (Bl. 482 der Gerichtsakte).

Des Weiteren findet sich das Gutachten des Facharztes fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr. L.
vom 15.8.1991, der dem KlÃ¤ger vollschichtige LeistungsfÃ¤higkeit fÃ¼r zumindest
kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten im ehemals erlernten Beruf aus orthopÃ¤discher
Sicht attestierte (vergleiche Bl. 487 der Gerichtsakte). Zumindest bei der
Untersuchung sei der KlÃ¤ger neurologisch-psychiatrisch gegenÃ¼ber frÃ¼her
unauffÃ¤llig, nicht depressiv, innerlich gefestigt und nicht mehr Suizid gefÃ¤hrdet.
Eine betrÃ¤chtliche Gehbehinderung lÃ¤ge vor, lÃ¤ngere Wegstrecken als 200-300
m sollten nicht zurÃ¼ckgelegt werden, da es dann zu muskulÃ¤ren Beschwerden
komme.Â 

Dem Gericht liegt weiterhin ein Entlassungsbericht der Klinik Sonnenblick Marburg
vom 2. 20.10.1992 (Bl. 489 ff. der Gerichtsakte) vor. Die Entlassung erfolgte als
arbeitsfÃ¤hig fÃ¼r vollschichtige leichte Arbeiten, Ã¼berwiegend im Sitzen (Bl. 490
der Gerichtsakte).

Ausweislich des Entlassungsberichts des Kreiskrankenhaus Eschwege vom 1.6.1993
wurde bei dem KlÃ¤ger Arthroskopie des linken Kniegelenks durchgefÃ¼hrt. Bei
Entlassung am 23.4.1993 war der Patient praktisch beschwerdefrei, das Knie zeigte
sich ohne Ergussbildung (vergleiche Bl. 491 der Gerichtsakte).

SchlieÃ�lich liegen dem Gericht Befundberichte der neurologischen Klinik
GÃ¶ttingen aus dem Jahr 1999 vor. Ein Bericht datiert vom 2.8.1999 (bzw.
18.8.1999) und berichtet Ã¼ber einen stationÃ¤ren Aufenthalt von 3 Wochen:
â��Der Patient bemerkte seit einigen Jahren, dass seine KrÃ¤fte mehr und mehr
nachlassen. Seit ca. einem halben Jahr sei sein KrÃ¤fteverfall rapide. Er sei nur noch
zu einer geringen Gehstrecke (â��nach 300 m bin ich fertigâ��) fÃ¤hig, teilweise sei
er auch gestÃ¼rzt, da ihm die Beine versagen. Eine deutliche SchwÃ¤che bemerkt
er auch in den HÃ¤nden, des Weiteren bemerkte er ein Zucken in den
Oberschenkeln sowie im Schulterbereich. Schluckbeschwerdenâ��. Als Diagnose
wurde gestellt: Verdacht auf Post-Poliosyndrom (vergleiche Bl. 501 der
Gerichtsakte).

1999, vor allem in der 2. JahreshÃ¤lfte, haben dann nachweislich mehrere
Untersuchungen und stationÃ¤re Behandlungen stattgefunden (Bl. 503 ff. der
Gerichtsakte).

Der Entlassungsbericht vom 16.12.1999 der Neurologie GÃ¶ttingen betrifft einen
stationÃ¤ren Aufenthalt vom 29.11. bis zum 15.12.1999 und stellt bei dem KlÃ¤ger
weitere Verschlechterungen der ExtremitÃ¤ten fest, so sei der linke Arm deutlich
schwÃ¤cher geworden und es bestÃ¼nde zunehmend Luftnot sowie verstÃ¤rkte
Schluckbeschwerden. WÃ¶rtlich heiÃ�t es: â��Im Vergleich zu den
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Voruntersuchungen, die im August diesen Jahres durchgefÃ¼hrt wurden, zeigt sich
bei diesem Aufenthalt allenfalls nur eine langsame Verschlechterung.â�� Allerdings
sind auch Alterungsprozesse als Verschlechterungsursache mit zu erwarten und
unÃ¼bersehbar besteht eine Aggravationstendenzâ�� (vergleiche Bl. 508 f. der
Gerichtsakte). Â 

Der KlÃ¤ger bezieht sich zur UnterstÃ¼tzung seines Antrags auf eine Ã¤rztliche
Stellungnahme des Dr. M. zur Evaluierung der Erkrankung Post-Polio-Syndrom (PPS)
vom 27.4.2017 (vergleiche Bl. 512 ff. der Gerichtsakte). Die mit 1999 spÃ¤te
Stellung der Diagnose PPS dÃ¼rfe dem Patienten nicht angelastet werden. Diese
Tatsache habe ihre Ursache in den erst Anfang der Neunzigerjahre in Deutschland
auftauchenden und bis heute in der Medizin Ã¼berwiegend kaum ernsthaft zur
Kenntnis genommenen wissenschaftlichen Informationen zu dieser Polio-SpÃ¤tfolge-
Erkrankung. Nach dem vorliegenden Beschwerdebild und seiner Entwicklung sei bei
Patienten der Beginn unter Einbeziehung der zu verzeichnenden Fehldiagnosen
bereits frÃ¼her als allgemein vermutet anzusetzen.Â 

Dr. M. setzt sich mit den Befunden der Jahre 1984-1999 auseinander (vergleiche Bl.
517 der Gerichtsakte). Die Aussagen der Gutachter seien gegeneinander
widersprÃ¼chlich. Alle vorgenannten erweckten den Eindruck, Ã¼ber keine
ausreichenden bzw. noch keine Kenntnisse Ã¼ber das Post-Polio-Syndrom zu
verfÃ¼gen. Das sei auch nicht erwartbar, mindere aber die AussagefÃ¤higkeit der
erstellten Gutachten erheblich. FÃ¼r die Jahre bis 1991 und das schon in den
achtziger Jahren, sei beim Patienten von dem Auftreten des Post-Polio-Syndroms
auszugehen. Eine verminderte Belastbarkeit mit Neigung zu depressiven
VerstimmungszustÃ¤nden sei Symptom des Syndroms als somatische Erkrankung
und keine Somatisierungstendenz. Bei Ã¼blicherweise Ã¼berwiegend
einschleichender Symptomatik erschienen in diesem Zusammenhang die achtziger
Jahre fÃ¼r die Entwicklung des PPS am wahrscheinlichsten.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Beklagte zu verpflichten, den Bescheid vom 30.11.2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 23.3.2016 aufzuheben und dem KlÃ¤ger eine Rente
wegen voller Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt.

die Klage abzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte der Beklagten sowie die
Gerichtsakte und die beigezogene Akte der 7. Kammer im Verfahren S 7/8 RJ 332/01
Bezug genommen.Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die zulÃ¤ssige Klage ist unbegrÃ¼ndet. Die angegriffenen
Ã�berprÃ¼fungsbescheide der Beklagten erweisen sich als rechtmÃ¤Ã�ig und
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verletzen den KlÃ¤ger nicht in seinen subjektiven Rechten.

Wie zuvor die 7. Kammer des Sozialgerichts Kassel in ihrem Urteil vom 28.2.2006 ist
nunmehr die 6. Kammer des Sozialgerichts Kassel zu der Ã�berzeugung gelangt,
dass sich ein Leistungsfall vor dem 31.5.1994 nicht beweisen lÃ¤sst.
Nur bis zu diesem Zeitpunkt hÃ¤tten die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
fÃ¼r eine Rente wegen Erwerbsminderung vorgelegen.

GemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) in der Fassung des
2. SGB VI-Ã�nderungsgesetzes vom 2.5.1996 haben Versicherte bis zur Vollendung
des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit, wenn sie
berufsunfÃ¤hig sind, in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit 3
Jahre Pflichtbeitragszeiten aufweisen und vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit die
allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben. BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher
Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist (Â§ 43
Abs. 2 S. 1 SGB VI). Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit hat gemÃ¤Ã�
Â§ Â§ 44, 241 SGB VI in der Fassung des Gesetzes vom 2.5.1996 unter den gleichen
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, wer erwerbsunfÃ¤hig ist.
ErwerbsunfÃ¤hig sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit auÃ�erstande sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser
RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder ein mehr als geringfÃ¼giges Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen zu erzielen (Â§ 44 Abs. 2 S. 1 SGB VI).Â 

Letztmals haben die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen im Mai 1994 bei
dem KlÃ¤ger vorgelegen. Denn der KlÃ¤ger weist in der so genannten
Vorversicherungszeit des Â§ 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB B VI maÃ�geblichen
5-Jahreszeitraum bis zur Rentenantragstellung im September 1999 lediglich 10
Monate anstatt der erforderlichen 36 Monate an Pflichtversicherungszeiten auf
(vergleiche Bl. 450 ff. der Akte der 7. Kammer des Sozialgerichts Kassel).Â 

Eine BerufsunfÃ¤higkeit fÃ¼r den zuletzt ausgebÃ¼bten Beruf als OrthopÃ¤die-
Schuhmacher sowie eine ErwerbsunfÃ¤higkeit hat bei dem KlÃ¤ger (spÃ¤testens)
am 31.5.1994 zur Ã�berzeugung der Kammer nicht vorgelegen.Â 

Das Gericht stÃ¼tzt sich hierbei auf die zahlreichen Befundberichte, Arztbriefe und
Entlassungsberichte sowie insbesondere die SachverstÃ¤ndigen-Gutachten von
Professor Dr. H. vom 12.2.2003 und die ergÃ¤nzenden Stellungnahmen vom
6.11.2000 23.11.2003 sowie des Dr. J. vom 17.11.2004.

Professor Dr. H. hat fÃ¼r die Kammer nachvollziehbar nach Auswertung der
umfangreichen Ã¤rztlichen Unterlagen und zuvor im Rahmen der
Verwaltungsverfahren eingeholten Gutachten ein rentenrechtlich relevantes
UnvermÃ¶gen des KlÃ¤gers seit September 1999 als dokumentiert angesehen.
Zwar habe bereits Jahre zuvor eine Leistungsminderung vorgelegen, bis zum Jahr
1999 sei allerdings die Pflege der schwerkranken Frau noch mÃ¶glich gewesen.Â 
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Der SachverstÃ¤ndige hat sich mit den Gutachten von Dr. F. aus dem Jahr 1991, Dr.
L. von 1991, Dr. N. von 1992 auseinandergesetzt und keine wesentlichen
Unstimmigkeiten oder Fehler festgestellt, was fÃ¼r die Kammer Ã¼berzeugend
begrÃ¼ndet wird.Â 

Die Feststellungen des SachverstÃ¤ndigen Professor Dr. H. basieren unter andem
auch auf den eigenen Sachverhaltsangaben des KlÃ¤gers gegenÃ¼ber dem
SachverstÃ¤ndigen. So hat der KlÃ¤ger ausweislich des Gutachtens von Professor
Dr. H. gegenÃ¼ber dem SachverstÃ¤ndigen angegeben, dass er 1993 eine
Praktikumsstelle als orthopÃ¤discher Schuhmacher gehabt habe, im Jahr 1994
wieder als orthopÃ¤discher Schuhmacher gearbeitet habe und von 1994-1997 sei er
als Messer-und Scherenschleifer unterwegs gewesen sei. Diese Arbeit habe er aber
wegen SchwÃ¤che der HÃ¤nde nur mÃ¼hsam verrichten kÃ¶nnen. Seit 1997 sei er
arbeitslos (Bl. 140 ff. der Akte der 7. Kammer des Sozialgerichts Kassel).

Der SachverstÃ¤ndige Dr J. hat in seinem Gutachten fÃ¼r die Kammer
nachvollziehbar vom 17.11.2004 differenziert zwischen dem Eintritt der
Erwerbsminderung aufgrund seelischer Leiden und aufgrund des Post-Polio-
Syndroms und darauf hingewiesen, dass die zugÃ¤nglichen Unterlagen zwischen
1991 und 1999 keinen RÃ¼ckschluss auf den kÃ¶rperlichen oder psychischen
Zustand des KlÃ¤gers zugelassen hÃ¤tten. Auf Nachfragen am
Untersuchungstermin habe auch der KlÃ¤ger selbst angegeben, dass fÃ¼r diese 7
Jahre so gut wie keine medizinischen Berichte existieren wÃ¼rden, die hier helfen
kÃ¶nnten (vergleiche Bl. 92).Â 

Der SachverstÃ¤ndige hat festgestellt, dass die starke Verschlechterung der
allgemeinen Kraft nach den Befunden etwa ein halbes Jahr vor der ersten
neurologischen stationÃ¤ren Untersuchung in GÃ¶ttingen eingesetzt hÃ¤tte,
rechnerisch also im Januar 1999 (Bl. 294). Am 8.7.1999 habe bereits eine komplette
ErwerbsunfÃ¤higkeit bestanden, belegt durch die Akte der neurologischen Klinik in
GÃ¶ttingen. Nach den damaligen Angaben des Patienten habe bereits 6 Monate
zuvor eine erhebliche Verschlechterung des Zustandes eingesetzt, so dass eine
ErwerbsunfÃ¤higkeit ab dem Januar 1999 plausibel erscheine (Bl. 295).
Diese durch die vorliegenden Befunde gestÃ¼tzte Feststellung des
SachverstÃ¤ndigen des Dr. J. ist fÃ¼r die Kammer plausibel.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den Darstellungen des Dr. M. in seiner
Ã¤rztlichen Stellungnahme vom 27.4.2017. Dr. M. hat den KlÃ¤ger in dem fÃ¼r das
Klageverfahren maÃ�geblichen Zeitraum Mitte der 1990er Jahre nicht persÃ¶nlich
untersucht bzw. betreut. Ihm sind daher lediglich EinschÃ¤tzungen und
MutmaÃ�ungen anhand der Befunde und seiner Ã¤rztlichen Erfahrung mÃ¶glich. So
basiert die Aussage, dass sich die â�� einschleichende Symptomatikâ��
wahrscheinlich seit den achtziger Jahren entwickelt habe, nur auf Vermutungen.
Selbst wenn dies zutrÃ¤fe, ergibt sich hieraus noch nicht die EinschrÃ¤nkung oder
gar Aufhebung des rentenrechtlich relevanten LeistungsvermÃ¶gens des KlÃ¤gers.
Es wird von der Kammer nicht in Abrede gestellt, dass sich die Post-Polio-
Erkrankung progredient entwickelt und der Beginn sicherlich bereits in einen
Zeitraum vor dem Ende der Neunzigerjahre und damit auch vor der eigentlichen
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Diagnosestellung 1999 fÃ¤llt. Allerdings kommt es im Rahmen der
Leistungsbeurteilung im Rentenverfahren nicht auf die Bezeichnung einer
Erkrankung oder eine bestimmte Diagnose an, sondern auf das AusmaÃ� der
Erwerbsminderung. Der â�� im Ã�brigen sehr vage gehaltenen Aussage des Dr. M.
zum Beginn der Erkrankung â�� stehen vorliegend die Befunde der Jahre ab 1986
entgegen. Hier wurde dem KlÃ¤ger Ã¼berwiegend in den Jahren 1991 und 1992 ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen mit EinschrÃ¤nkungen bescheinigt. Aus
sÃ¤mtlichen Befunden lÃ¤sst sich wohl eine deutliche eher sprunghafte
Verschlechterung auf das Jahr 1999 datieren. 1991 und 1992 und in der Zeit vor
1997-1999 sind den Befunden jedoch nur leichte FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen der
ExtremitÃ¤ten zu entnehmen, nicht hingegen die ab Mitte/Ende 1999
diagnostizierte deutliche MuskelschwÃ¤che, Luftnot sowie Schluckbeschwerden.
Selbst wenn sich aus den Befunden bereits etwa ab 1997, dem Zeitraum, in dem
der KlÃ¤ger seine TÃ¤tigkeit als Messer- und Scherenschleifer nicht mehr ausÃ¼ben
konnte, als Beginn der vollen oder teilweisen Erwerbsminderung ansetzen lassen
wÃ¼rde, wÃ¤ren auch dann die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht
erfÃ¼llt.

Der klÃ¤gerische Vortrag, das Urteil des SG Kassel aus dem Jahr 2006 beruhe auf
falschen Tatsachen, weil nur Befunde des KlÃ¤gers mit dem Namen A. erhoben
worden seien, ist unzutreffend. Die Befunde in den Jahren 1991 und 1992 (dort noch
der Name X.) lagen dem Urteil des SG ausweislich der Darstellungen im Tatbestand
und in der EntscheidungsbegrÃ¼ndung zugrunde und lagen auch der erkennenden
Kammer vor.Â 

Erstellt am: 13.01.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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